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76 Das Rote Kreuz.

Zahl zu verlangen — zwei Regulative
sollten unter allen Umständen vollauf genügen

— und dann mit diesen Regulativen sorg-

samer umzugehen. Warum kaun der Kurs-
leiter nach Kursschluß das Regulativ nicht

zu seinen übrigen Samariterschristen legen,

um sie dann bei erneutem Bedürfnis wieder

auszugraben und nutzbar zu machen?

"tK-

Wir möchten den Herren Kursleitenden

und Aerzten diese Schlußfolgerungen in durch-

aus bescheidener uud höflicher Weise zum
Nachdenken unterbreiten.

lentrallskretciricit
ckss lctiwei?. Koten Kreuzes.

PMreimarken.

Versinskorretponckenten vbcickt!

Die Kreispostdirektion hatte seinerzeit mitteilen lassen, daß Postkarten, auch wcun sie

Vereinsaugelegenheiten betreffen, mit 16 Cts. Freimarken belegt werden müssen. Heute teilt
uns dieselbe Stelle mit, daß die Sache wieder abgeändert worden ist.

Von nun an dürfen geschriebene Postkarten wieder mit 5er Freimarken, gedruckte mit
6er Freimarken frankiert werden.

Bei dieser Gelegenheit machen wir die Vereinsvorstünde noch einmal darauf aufmerksam,

sehr darauf zu achten, daß mit diesen Freimarken kein Mißbrauch getrieben wird. Privat-
Mitteilungen per Brief oder Karte dürfen nicht mit Freimarken belegt werden. Alle Korre-

spondenzen, welche Freimarken tragen, müssen mit dem Stempel des Vereins versehen sein.

Der Vorstand hat darüber zu wachen, daß auch dieser Stempel richtig verwendet wird.

Mißbrauch würde unnachsichtig Entzug der Freimarken zur Folge haben. Wir werden von
den Postbehörden immer wieder auf diesen Punkt aufmerksam gemacht.

lentrallekretariat à Koten Kreuzes.

tîn à geàtsi! VLràzkori-elpoliàtsli.

Die Vereinsnachrichten sind in den letzten Tagen in solch großer Menge eingetroffen,

daß sie nur zum Teil in dieser Nummer Platz finden konnten. ksckaktion.

tìn uàs Iwsigveràe.

Die geehrten Vorstande der Zweigvereine sind höflich gebeten, ihre Jahresberichte sobald

als möglich einzusenden, damit sie für den Gesamtbericht des Roten Kreuzes zusammengestellt

werden können. Isntrcillekrstciricit lies Koten Kreuzes.
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